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Aufgaben der Betriebe gemäss VUV Art. 11a und b                                                                                     Beilage 1 
 

 

hohes BU/BK-Risiko 

gemäss Tabelle 2 

>= 0.5% BU-Nettoprämie 

tiefes BU/BK-Risiko 

gemäss Tabelle 2 

< 0.5% BU-Nettoprämie 

  

Aufgaben der Betriebe 

(abhängig von BU/BK-Risiko und der Betriebsgrösse) 

4.1 

> = 10 VB 

4.2 

< 10 VB 

4.3 

> = 50 VB 

4.4 

< 50 VB 

A die im Betrieb auftretenden Gefährdungen ermitteln und die 

erforderlichen Massnahmen aufgrund anerkannter Regeln fest-

legen und umsetzen und regelmässig sowie bei betrieblichen 

Veränderungen überprüfen 

 

Umsetzung 

ohne Nach-

weispflicht 

B Spezialisten der Arbeitssicherheit bei besonderen Gefährdun-

gen beiziehen oder einsetzen, wenn das erforderliche Fachwis-

sen zur Gewährung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-

schutzes im Betrieb fehlt 

 

Einfacher 

Nachweis 

z.B. anhand 

bearbeiteter 

Checklisten 

 

Einfacher 

Nachweis 

z.B. anhand 

bearbeiteter 

Checklisten 

C mit einer zweckmässigen Organisation die Zuständigkeiten und 

Abläufe betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz re-

geln 

 

 

Nachweis durch 

systematische 

Dokumentation 

 

 

 

 

freiwillige 

Umsetzung 

 

 

 

Nachweis durch 

systematische 

Dokumentation 

 

D ein dem Betrieb angepasstes Sicherheitskonzept aufbauen, re-

gelmässig aktualisieren und aufzeigen können 

 

Nachweis durch 

systematische 

Dokumentation 

 

 

 

Nachweis durch 

systematische 

Dokumentation 

 

 

 

Nachweis durch 

systematische 

Dokumentation 

 

 

Nachweis durch 

systematische 

Dokumentation 

 

 

 

freiwillige 

Umsetzung 

 

 
 

 

freiwillige 

Umsetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

freiwillige 

Umsetzung* 

 

Bei 

besonderer 

Gefährdung 

Aufgaben 

Wie 4.2 

 

 

 

*d.h keine zusätzlichen Massnahmen im Sinne der vorliegenden Beizugs-Richtlinie 
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Aufgaben der Betriebe 
gemäss VUV Art. 11a und b 

50 VB 
10 VB 

Gefährdungen ermitteln, 
Massnahmen festlegen  
regelmässig überprüfen 

Organisation: 
Zuständigkeiten und 
S+G Aktivitäten 

Beizug von Spezialisten 
gemäss  
VUV Art. 11a und b 

 

Risiko 
 

BU-Prämie 

Betriebsgrösse 

0.5%    oder mit  
            besonderen 
            Gefährdungen 

Sicherheits-
konzept 

Beilage 2 


